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Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Feuerwehrhaus Fläche für Gemein-
bedarf“ gem. § 9 Abs. 8 BauGB 

 

1.  Planungsvorgaben 

1.1  Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

In der Gemeinde Waidhofen besteht Bedarf für ein neues Feuerwehrgebäude. Bislang 
ist die Feuerwehr am Kirchplatz in der Ortsmitte von Waidhofen untergebracht, wo 1984 
am Standort eines früheren Salzlagers bzw. Raiffeisen-Lagerhauses ein Feuerwehrhaus 
errichtet wurde. Dort befinden sich die Stellplätze für die zwei Löschgruppenfahrzeuge 
sowie ein Aufenthaltsraum für die derzeit über 70 aktiven Mitglieder. Die Verhältnisse sind 
beengt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen einer modernen Feuerwehr. Daher 
besteht dringender Bedarf für einen neuen Standort für die Feuerwehr Waidhofen. Das 
neue Gebäude soll insgesamt 3 Feuerwehrfahrzeuge aufnehmen können, wobei neben 
dem Funktionstrakt der Feuerwehr auch Räumlichkeiten geschaffen werden sollen, die 
als Büro des Bürgermeisters, zur Unterbringung des Gemeindearchivs und von örtlichen 
Vereinen genutzt werden können. Die Freianlagen sollen Stell- und Übungsflächen in 
ausreichender Größe aufweisen. Für einen auch im Notfall reibungslosen Betrieb sind Zu- 
und Abfahrt räumlich voneinander zu trennen. 

Als neuer Standort wurde eine verkehrlich sehr günstig gelegene Fläche an der An-
schlussstelle Waidhofen-Mitte an der Bundesstraße B 300 gewählt. Der Standort liegt öst-
lich der Kreisstraße (ND 10) und südlich des historischen Ortskernes von Waidhofen mit 
kurzem Anschluss an die Bundesstraße 300.  

Der Gesamtumgriff des aufzustellenden Bebauungsplans umfasst 9.490 m2. Wegen der be-
sonderen Zweckbestimmung wird  das Gebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO als „Sonder-
gebiet Feuerwehrhaus und Fläche für Gemeinbedarf“ festgesetzt.  

Das Plangebiet (Bau- und Grünflächen) umfasst dabei die Flurstücke Fl.Nrn. 248 und 247 
sowie jeweils Teile der Flurstücke Fl.Nrn. 227/2, 234/5, 249 und 250 der Gemarkung Waid-
hofen. Die zusätzlich dargestellten Verkehrsflächen betreffen jeweils anteilig die Flurstücke 
Fl.Nrn. 227/24 , 248/2, 250/4 und 251/2. Sämtliche Flurstücke mit Ausnahme 250/2 sind im 
Eigentum der Gemeinde. Flurstück Fl.Nr. 234/5 bezieht sich auf einen Flurweg, der in 
früheren Zeiten die Ortsmitte Waidhofens mit dem südlich gelegenen Weiler Wolfshof ver-
band, heute aber nur noch in südlich gelegenen Teilabschnitten besteht. Die zugehörige 
Wegeparzelle ist eingezogen bzw. entwidmet.  

 

1.2 Verfahren  

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren zweistufig mit Umweltbericht aufgestellt. Nach  
§ 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Dieser wurde daher zur Standortsicherung bereits im Vorgriff gem. § 8 Abs. 2 BauGB ge-
ändert (= 4. FNP-Änderung).  
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1.3 Lage im Raum und Standortwahl  

Die Gemeinde Waidhofen liegt ca. 7 Kilometer östlich der Stadt Schrobenhausen in der 
Region 10 und damit im Regierungsbezirk Oberbayern. Im Gemeindegebiet, das insgesamt 
2.732 ha groß ist. Hier leben gegenwärtig rund 2.300 Einwohner (Stand Ende 2021).  

Die städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet wird durch die Lage direkt an der Bun-
desstraße B 300 begünstigt, die die Verdichtungsräume Ingolstadt und Augsburg verbindet. 
Zudem stellt die Bundesstraße die schnelle Anbindung an die Autobahnen A 9 im Norden 
bzw. A 8 im Süden sicher. 

Die Gemeinde, durch den Ausbau aller Gemeindeverbindungsstraßen und der vorbeifüh-
renden Bundesstraße 300 verkehrsmäßig gut erschlossen, zählt heute 17 Ortschaften, 
Weiler und Einöden. Die Ausweisung von Siedlungs- und Gewerbegebieten lassen einen 
weiteren Bevölkerungszuwachs und damit auch eine wirtschaftliche Stärkung erwarten. 

Standortwahl / Infrastruktur 

Der Standort liegt östlich der Bundesstraße B 300 nahe der Anschlussstelle Waidhofen-
Mitte. Wegen der Standortwahl und des Bedarfes nach einem zeitgemäßen Feuerwehrge-
bäudes wird auf die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes / Begründung verwiesen. 
Hier wurde die Standortfrage städtebaulich abgewogen. Er grenzt im Westen und Norden 
an eine Gemeindeverbindungsstraße (Fl.Nr. 227/25 bzw. 248/2), welche - parallel zur B 
300 verlaufend - das südwestliche Baugebiet „Rachelsbach Grundäcker“ mit dem nordöst-
lich gelegenen Gewerbegebiet „Waidhofen-Ost II“ (Am Hirschfeld) verbindet. 

 
Ortsplan Waidhofen und Bundesstraße 300; © Auszug topographische Karte, Bayerische Vermessungsverwaltung  

Im Rahmen des Hochbauprojektes wurde eine tachymetrische Vermessung des Geländes 
erstellt, ebenso ein Baugrundgutachten betreffend die Untergrundverhältnisse, um die er-
forderliche Gründung und die Oberflächenwasserversickerung detailliert zu planen.  
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1.4 Vorgaben des Flächennutzungsplans  
In der Gemeinde Waidhofen besteht ein rechtswirksamer Flächennutzungsplan, der mit 
Bescheid des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen vom 13.05.1996 genehmigt wur-
de. In der 4. Änderung wurden die geplanten Bauflächen mit der Zweckbestimmung Son-
dergebiet und Gemeinbedarf geändert. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Sondergebiet Feuerwehrhaus und Fläche für Gemeinbedarf“ kann der B-Plan 
damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden (§ 8 Abs. 3 BauGB).  

 
Ausschnitt FNP Bereich Waidhofen    Ausschnitt 4. Änderung Flächennutzungsplan 
 

 

1.5 Bestehende Bebauungspläne 

Im Umfeld des aufzustellenden Bebauungsplanes besteht das südwestliche Baugebiet 
„Rachelsbach Grundäcker“, nordöstlich liegt das Gewerbegebiet „Waidhofen-Ost II“ (Am 
Hirschfeld). Dazwischen verläuft südöstlich der B 300 die Gemeindeverbindungsstraße. 
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1.6 Vorgaben der Regional- und Landesplanung 

Die Gemeinde Waidhofen liegt in der Region 10, Ingolstadt, an der Entwicklungsachse von 
überregionaler Bedeutung Augsburg - Ingolstadt. Schrobenhausen ist neben Pfaffenhofen 
a.d. Ilm, Neuburg a. d. Donau und Eichstätt eines der Mittelzentren um das Oberzentrum 
Ingolstadt. Der regionale Grünzug entlang der Paar liegt nördlich der B 300 und wird von 
der Bauleitplanung nur am Rande tangiert. 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)* 

Allgemeine planungsrelevante Ziele und Grundsätze: 

Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu erhal-
ten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen [1.1.1 
Z]. Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versor-
gung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden [1.1.1 G]. 

Klimaschutz 

Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch die 
Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwick-
lung, die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie den Erhalt und die 
Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid und andere Treibhausgase [1.3.1 G]. 

Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums 

Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine  Funktion  als  eigen- 
ständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, seine Bewoh-
ner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt sind, er seine 
eigen- ständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und er  seine  landschaftliche  
Vielfalt sichern kann [2.2.5 G]. 

Flächensparen 

Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonde-
rer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. Flä-
chensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifi-
schen Gegebenheiten angewendet werden [3.1 G]. 

Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorran-
gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung 
stehen [3.2 Z].* 

 

Vermeidung von Zersiedelung 

Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruk-
tur sollen vermieden werden [3.3 G]. 

Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. 
Ausnahmen sind zulässig, wenn 

- auf Grund  der Topographie  oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangierender Hauptver-
kehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeindegebiet nicht vorhanden ist, 

- ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzentrum eines Unternehmens auf einen unmittelba-
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ren Anschluss  an  eine  Autobahnanschlussstelle  oder  deren  Zubringer  oder  an  eine  vier-
streifig autobahnähnlich ausgebaute Straße oder auf einen Gleisanschluss angewiesen ist, 

- ein  großflächiger  produzierender  Betrieb  mit  einer  Mindestgröße  von  3  ha  aus  Gründen  
der 

- Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden kann, 

- von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet und  betrieben 
werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luftverunreinigungen 
oder Lärm einschließlich Verkehrslärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden 
... [3.3 Z]. 

Energieversorgung 

Potenziale  der  Energieeinsparung  und  Energieeffizienzsteigerung  sollen  durch  eine  inte-
grierte Siedlungs- und Verkehrsplanung genutzt werden [6.1 G]. 

Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen [6.2 G]. 

 

Regionalplan Region 10 (Ingolstadt)** 
Die Gemeinde Waidhofen liegt in einem Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße 
gestärkt werden soll. In die Strukturkarte des Regionalplans wurde aus dem LEP (2006) zudem 
entlang der Bundesstraße B 300 eine Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung nach-
richtlich übernommen. Nächst gelegenes Mittelzentrum ist die südwestlich gelegene Stadt Schro-
benhausen, zu dessen Mittelbereich die Gemeinde gehört. 

Der Regionalplan der Region 10 verwendet für den Bereich um Waidhofen mehrere Darstellungska-
tegorien: Entlang der Paar ist eine Biotopverbundachse / ein Wanderungskorridor dargestellt. 
Dieses auf das Gewässer einschließlich Aue bezogene Ziel wird von der Planung nicht tangiert, 
da das Planungsgebiet durch die dazwischen liegenden Verkehrs- und Siedlungsflächen (B 300 
und Ortszentrum Waidhofen) räumlich und funktional klar abgetrennt ist. Vergleichbares lässt 
sich für den regionalen Grünzug (Nr. 07) im Paartal feststellen. Diese Darstellung, die im Pla-
nungsgebiet, wie auf nachfolgender Abbildung ersichtlich,  ausgesetzt wurde, dient insbesondere 
der „Verbesserung des Klimas und zur Sicherung eines ausreichenden Luftaustausches“ und „der 
Erholungsvorsorge in Siedlungsgebieten und siedlungsnahen Bereichen“. Auch diese Funktionen 
beziehen sich eindeutig auf die Paar und ihre Auenlandschaft, welche von der vorliegenden Pla-
nung nicht betroffen werden. Da das Planungsgebiet von der Darstellung des regionalen Grün-
zugs (Kreuzschraffur) ausgenommen ist, ist auch festzustellen, dass hier von Seiten der Regio-
nalplanung auch keine ausdrückliche Zäsur  zur  „Gliederung  der Siedlungsräume“ gefordert   wird.   
Auch die Darstellung   des landschaftlichen Vorbehaltsgebiets Nr. 11 „Hügellandschaften des Do-
nau-Isar – Hügellands“ liegt bei genauer Betrachtung der Abbildung Abb. 4 im Planungsgebiet 
nicht vor. Da von einer flächenscharfen Abgrenzung dieser Bereiche im Regionalplan und in des-
sen digitaler Aufbereitung unter FISNatur bewusst abgesehen wird, empfiehlt es  sich dennoch zu 
überprüfen, ob sich Widersprüche zwischen der vorliegenden Planung und den Zielen des land-
schaftlichen Vorbehaltsgebiets evtl. ergeben könnten. 

„In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen des Naturschutzes und der Land- 
schaftspflege zur Sicherung des Arten- und Biotopschutzes, wichtiger Boden- und Wasserhaushalts-
funktionen, des Landschaftsbildes und der naturbezogenen Erholung besonderes Gewicht zu. 
Dieses besondere Gewicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist bei der Abwägung 
mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Einzelfall zu berücksichtigen“ [RP 
BI 8.2 Z]. Insbesondere sind die gebietsspezifischen Pflege- und Entwicklungs- ziele zu beach-
ten: 

- „Naturnahe Kiefernwälder und Flugsanddünen sollen erhalten werden. 

- Die Grünlandbereiche zwischen Langenmosen und Edelshausen sollen als potentielle Wie-
senbrütergebiete gesichert und entwickelt werden. 
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- Für die Entwicklung von Feuchtlebensräumen sollen die Bachlandschaften von Gerolsbach, 
Lindacher Bach, Nöbach, Pudelbach, Schnellbach und Weilach (Obere Weilach) vorrangig 
erhalten werden. 

- Magerrasen und Gehölzstrukturen sollen erhalten werden. 

- Strukturreiche Wälder sollen erhalten und durch Erhöhung des Laubwaldanteils entwickelt 
werden. 

- Struktur- und artenreiche Waldsäume sollen aufgebaut werden. 

- Das Teichgebiet bei Einberg und der nördliche Feilenforst sollen als Lebensraum für bedroh-
te Tier- und Pflanzenarten erhalten werden.“ [RP BI 8.4.4.1 G]. 

Die im Regionalplan für das Vorbehaltsgebiet angeführten Sicherungs- und Pflegemaßnahmen 
stehen der Planung nicht zwingend entgegen, da die Lebensraumstrukturen im Änderungsbereich 
nicht vorhanden sind und auch naturraumbedingt nicht entwickelt werden können. 

Im vorliegenden Fall dürfte mit der Darstellung auch die Intention verbunden sein, das östlich 
bzw. südöstlich gelegene Wiesenbrütergebiet in seiner Funktion zu erhalten.** 

*, **: Quelle: 4. Änderung Flächennutzungsplan (Verfasser: Planungsbüro Ecker, Schrobenhausen) 
 

 
Auszug Regionalplan Ingolstadt  Ausschnitt aus Regionalplan 10 (Quelle: LfU Bayern, FISNatur)  
 
Änderung des Bayer. Landesplanungsgesetztes vom 23. Dezember 2020: 

„Art. 6, Nr. 3: Vermeidung von Zersiedelung; Flächensparen: 
1Eine Zersiedelung der Landschaft soll vermieden werden. 2Die Siedlungstätigkeit soll 
räumlich konzentriert und vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infra-
struktur ausgerichtet werden. 3Der Freiraum soll erhalten werden; es soll ein großräumig 
übergreifendes, ökologisch wirksames Freiraumverbundsystem geschaffen  werden. 4Die 
weitere Zerschneidung der offenen Landschaft und von Waldflächen soll so weit wie mög-
lich vermieden werden. 5Bei der erstmaligen planerischen Inanspruchnahme von Freiflä-
chen im Außenbereich für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll angestrebt werden, dass 
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eine Begrenzung auf eine Richtgröße von 5 ha pro Tag landesweit bis spätestens zum 
Jahr 2030 erreicht wird. 6Auch kommt dem Umstand, wofür und wie die betroffenen Flä-
chen genutzt werden sollen, maßgeblich Bedeutung zu. 7Dabei ist zu berücksichtigen, in 
welchem Ausmaß es bei der Inanspruchnahme der Flächen zu einer Bodenversiegelung 
kommt und welche Maßnahmen für den Umwelt-, Klima- und Artenschutz getroffen wer-
den. 8Insbesondere sollen die Potenziale für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für 
die Nachverdichtung und für andere Maß- nahmen zur Innenentwicklung der Städte und 
Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrsflächen ausgeschöpft werden. 
9Geeignete Maßnahmen zur  Verminderung der Flächeninanspruchnahme sollen unter-
stützt werden.“ 

 

1.7 Verkehr / Infrastruktur 

1.7.1 Straßenverkehr und Anbindung Feuerwehr 

Der Standort grenzt unmittelbar an die Gemeindeverbindungsstraße, die das Wohngebiet 
Rachelsbach Grundäcker, die Kreisstraße ND 10 und die Anschlussstelle Waidhofen mit 
dem Gewerbegebiet „Waidhofen-Ost II“ (Am Hirschfeld) verbindet. Nach rund 150 m er-
reicht man die Kreisstraße ND 10, auf der man nach weiteren 300 m zur B300-Auffahrt 
Richtung Schrobenhausen und nach insgesamt rund 1 km zur Ortsmitte gelangt. Fast die 
gleiche Wegstrecke (ca. 925 m) ist zurückzulegen, um über das Gewerbegebiet „Waid-
hofen-Ost II“ (Am Hirschfeld) den Anschlusspunkt Waidhofen-Ost auf die B 300 Richtung 
Ingolstadt zu gelangen. Die günstige Anbindung an das örtliche und überörtliche Ver-
kehrsnetz stellt sicher, dass die Feuerwehr schnell und problemlos zu ihren Einsatzorten 
gelangen kann und dass verkehrsbedingte Störungen für Anlieger bei der Nutzung des 
durch die Planung vorbereiteten Sondergebiets minimiert werden. 

 
©	  Digitales	  Topographische	  Karte	  mit	  Höhenlinien,	  Bayerische	  Vermessungsverwaltung;	  Rot:	  Standort	  Feuerwehr 
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2. Bebauung  

2.1 Situation und Umgebungsbebauung 

Nach Norden und Westen grenzt die o.g. Gemeindestraße an das Planungsgebiet. Nach 
Osten/ Nordosten schließt sich landwirtschaftlich genutzte Flur (v.a. Äcker) an, welche die 
B 300 bzw. Gemeindeverbindungsstraße bis zum o.g. Gewerbegebiet begleitet. Nach Süd-
osten hin findet sich vermehrt Grünland, was hier auch das Vorkommen von Wiesenbrütern 
begünstigt. 

Im Süden liegt mit Fl.Nr. 247 eine Gartenparzelle, die von einem lockeren Bestand an Fich-
ten (z.T. auch Blaufichten sowie einige junge Kiefern) geprägt wird. Der Gehölzbestand 
stockt z.T.  auch auf dem gemeindlichen Grundstück, das für das Sondergebiet bean-
sprucht wird. Bei den betreffenden Bäumen handelt es sich um einige blaugrüne Fichten. 
Deren Erhalt ist aufgrund Art und Erhaltungszustand (z.T. bereits abgestorben) nicht zwin-
gend erforderlich. 

Die überplanten Flächen selbst werden ansonsten als Grünland vergleichsweise intensiv 
genutzt. 

Das Gelände fällt auf der als Wiese genutzten Hauptfläche schwach von Süden nach Nor-
den hin ab. Die Geländehöhen bewegen sich hier zwischen ca. 409,2 m NN im Süden und 
ca. 407,9 m NN im Nordwesten. Zur angrenzenden Gemeindeverbindungsstraße, deren 
Mitte im SW ihren Hochpunkt mit ca. 408,7 m NN und ihren Tiefpunkt mit 407,3 m NN im 
Norden besitzt, besteht eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Böschung. 

Die Böschungen zu der angrenzenden Straße werden nicht genutzt, allenfalls sporadisch. 
Dem entsprechend finden sich hier neben dem bestandsprägenden Altgras, ruderale Hoch-
stauden. Kleinere Teilbereiche wurden mit heimischen Sträuchern (Weißdorn, Schneeball, 
Liguster, Wildrosen u.a.) bepflanzt. Vereinzelt eingestreut finden sich auch einige Bäume 
(Ahorn). 

*: Quelle: 4. Änderung Flächennutzungsplan (Verfasser: Planungsbüro Ecker, Schrobenhausen) 
 

  gepl. Standort  Feuerwehr 
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©	  Auszug	  Luftbild,	  Bayerische	  Vermessungsverwaltung	  Luftbild	  

 

Lageplan mit Umgriff Bebauungsplan und Vermessung 
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2.2 Erreichbarkeit 

Die günstige Anbindung an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz stellt sicher, dass die 
Feuerwehr schnell und problemlos zu ihren Einsatzorten gelangen kann und das verkehrs-
bedingte Störungen für Anlieger bei der Nutzung des durch die Planung festgesetzten Son-
dergebiets minimiert werden. 

 

2.3 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept plant das neue Feuerwehrgebäude mit zwei getrennten Zu- 
und Abfahrten auf die vorhandene Erschließungsstraße. Die nördliche Ausfahrt gewährleis-
tet eine ungehinderte Ausfahrt (Alarmausfahrt für die Feuerwehrautos), wobei zwischen 
den Toren  und der Straße ein Abstand von größer 25 m besteht. Im geplanten Gebäude 
werden drei Feuerwehrautos untergebracht mit Erweiterungsmöglichkeit.  

Die Übungsflächen sind im nördlichen Bereich und abseits der Wohnbebauung immissi-
onsmäßig günstig situiert. Die Vorflächen nach Norden hin dienen gleichzeitig als Übungs-
flächen der Feuerwehr. Sie können aufgrund ihrer Abstände von ca. 100 m zur schützens-
werten nächst gelegenen Wohnnutzung nördlich der B 300 sinnvoll genutzt werden. Der 
Zugang zur Feuerwehr erfolgt direkt von den südlich gelegenen Stellplätzen auf kurzem 
Wege.  

Die übrigen Nutzungen wie Gemeindekanzlei und Vereine können von Westen her direkt 
erschlossen werden, wobei Terrassen und Stellplätze zweckmäßig situiert sind. 

Die Gebäudlichkeiten sind im Wesentlichen eingeschossig mit überwiegend geneigten Dä-
chern als Sonderdachform. Durch die Ebenerdigkeit wird für die Gesamtanlage auch die 
geforderte Barrierefreiheit gesichert., ebenso die geforderten Fluchtwege. Als Wandhöhe 
wird max. 6,0 m festgesetzt, die Firsthöhe erreicht knapp 9,0 m. Auf den nach Süden ge-
neigten steileren Dachflächen werden PV-Anlagen bzw. Solaranlagen zur Energiegewin-
nung eingeplant, die bei Errichtung von Pultdächern noch vergrößert werden könnten. 

Erforderliche Stellplätze für PKW liegen auf dem Baugrundstück westlich und südlich des 
Feuerwehrgebäudes mit kurzen Zufahrten. Insgesamt werden im westlichen Bereich, der 
vorwiegend für Gemeindekanzlei und Vereine genutzt wird, 12 Stellplätze eingeplant, im 
südlichen Bereich 38 Stellplätze, insgesamt also 50 Stellplätze. Der Bedarf ist mit der Feu-
erwehr abgestimmt und beinhaltet auch die erforderlichen Stellplätze für die Erweiterung 
der Feuerwehr in östlicher Richtung. 

Zusätzlich werden an der westlichen Zuwegung zur Gemeindekanzlei / Vereine noch Flä-
chen für Fahrräder eingeplant, da die Wege in Waidhofen ja kurz sind. Das Konzept für das 
neu zu errichtende Feuerwehrhaus wurde vom Ingenieurbüro Bestler, Augsburg, entwickelt.  

 

2.4 Art der Nutzung 

Der neu aufzustellende Bebauungsplan hat den Zweck, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die angestrebte Nutzung Sondergebiet Feuerwehrhaus und Fläche für den 
Gemeindebedarf zu schaffen. Darüber hinaus setzt er die erforderlichen externen Aus-
gleichsmaßnahmen in einem zweiten Geltungsbereich fest. 

Das Gebiet wird als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Feuerwehrhaus, 
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Verwaltung und kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen („Vereine“) “ 
festgesetzt. Nachdem Gemeinbedarfsflächen nach den Bestimmungen der BauNVO nicht 
den Bauflächen zuzuordnen sind, wird das Gebiet zusätzlich gem. § 11 Abs. 2 BauNVO als 
„Sondergebiet „Feuerwehr,  Fläche für Gemeinbedarf und kulturellen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen („Vereine“) festgesetzt. Im Weiteren wird auf die Satzung ver-
wiesen.  

Um die Gebäudlichkeiten werden ausreichend Grünflächen festgesetzt, um der exponier-
ten Lage durch landschaftspflegerische Maßnahmen Rechnung zu tragen und um einen 
harmonischer Übergang zum südlich gelegenen landschaftlichen Vorbehaltsgebiet zu 
erreichen. 

Durch die Lage der künftigen Nutzung des Sondergebiets in der unmittelbaren Nähe zur 
Bundesstraße wird auch die spezifische Immissionssituation berücksichtigt. Landwirtschaft-
liche Betriebe, welche im Umfeld angesiedelt sind, werden nicht eingeschränkt. Von einer 
gesonderten schallschutztechnischen Untersuchung wurde daher abgesehen. Dieser Be-
lang soll im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, das ja auch ein Problemlösungsver-
fahren ist, abgeklärt werden. 

Die Eingrünungsflächen können für die schadlose Behandlung des im Gebiet anfallenden 
Oberflächenwassers genutzt werden. Zudem wird dadurch ein harmonischer Übergang 
zum im Osten und Südosten gelegenen landschaftlichen Vorbehaltsgebiet vorbereitet. 

 

2.5 Maß der Nutzung und Bauweise 

Die Grundfläche wird mit 1.600 m2 festgesetzt. Die zulässigen maximalen Wandhöhen 
werden mit 6,00 m festgesetzt, die maximalen Firsthöhen mit 9,00 m. Die Maße sind mit 
dem Hochbauentwurf abgestimmt, wobei noch ein geringer Spielraum nach oben verbleibt.  

In dieser Grundfläche ist auch berücksichtigt, dass die Terrassenfläche zur Hauptgrundflä-
che zu rechnen ist; das engere Feuerwehr- und Verwaltungsgebäude einschließlich Erwei-
terung hat eine Grundfläche von 1.264 m2.  

Durch die geneigten Dächer mit Sonderdachformen bei einer dem Gelände angepassten  
tiefen Höheneinstellung bleibt das Feuerwehrgebäude trotz seiner geringen Höhenentwick-
lung baulich prägend am südlichen Ortsrand. Mit der Minimierung des Gebäudevolumens 
Feuerwehr und den günstig situierten PV-Anlagen / Solar geht auch eine Energieeffizienz-
steigerung einher. 

Die Baugrenzen werden nach der bisher vorliegenden Hochbauplanung und langfristiger 
Bauabsichten festgesetzt. 

Bei Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans kann an die Baugrenzen gebaut 
werden. Auf die Festsetzung einer Bauweise und einer Geschossfläche wird verzichtet, da 
die Baukörper anderweitig eindeutig bestimmt sind.  

 

2.6 Stellplätze, Zufahrten und Versiegelung 

1. Einfahrten 

Für den Betrieb des Feuerwehrhauses sind zwei Zufahrten von der Hauptstraße und die 
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Alarmausfahrt auf die Erschließungsstraße erforderlich. 

Zufahrt West: 

Erschließung des Feuerwehrhauses und weiterer Nutzungen wie Verwaltung und Vereine 
auf dem westlichen Grundstücksteil. 

Die Zufahrt der Einsatzkräfte (die aus dem Ort kommen) ist kreuzungsfrei mit der Alarm-
ausfahrt angelegt, wie es die einschlägigen Vorschriften fordern. 

Zufahrt Nord:  

Erschließung der Übungsfläche und der Fläche für die Leistungsprüfungen, die alternativ 
als Stellplätze für größere Veranstaltungen der Feuerwehr genutzt werden könnten und die 
konfliktfrei mit der Alarmausfahrt angelegt ist. 

 

2. Rückwärts einfahren 

Die einschlägigen Vorschriften verlangen vor den Toren die gleiche Aufstellfläche von 
12,50 Meter Länge wie sie in der Fahrzeughalle vorhanden ist. 

In vorliegenden Fall ist der Abstand zur Fahrbahnkante größer 25 Meter. Auf der großzügi-
gen Übungsfläche können die erforderlichen Wenderadien und Schleppkurven eingehalten 
werden. 

Die Fahrbewegungen für ein FW-Fahrzeug mit 10 m Länge ist ausfahrend und rückwärts 
einfahrend in speziellen Fachplänen der Hochbauplanung nachgewiesen (Lageplan Ingeni-
eurbüro Bestler, Augsburg). 

 

3. Höhenlage 

Zum Bau des Feuerwehrhauses und der Freiflächen muss das Gelände nur geringfügig 
verändert werden. Die Höheneinstellung der geplanten Gebäude wurde mit max. 409,13 m 
üNN Erdgeschossrohfußboden festgesetzt; Abweichungen ± 0,30 m sind zulässig. Die Bö-
schung entlang der Erschließungsstraße soll soweit möglich erhalten werden; geringe Ver-
änderungen ergeben sich in den beiden Zufahrtsbereichen im Westen und Norden. Das 
innere Gelände wird dann entsprechend der im Lageplan dargestellten Höhenkoten ange-
glichen. Das Feuerwehrgebäude mit der Höhenlage ± 0,00 steht dann auf 409,13 m NN. 

 

4. Einsicht in die Straße 

Im Bebauungsplanentwurf sind Sichtdreiecke dargestellt mit 47 m x 3 m im Kurvenbereich 
nach Westen und wegen der Ausfahrt der B 300. Nach Osten im Bereich der Alarmausfahrt 
der Feuerwehr sind Sichtdreiecke mit 47 m x 3 m nach Westen und mit 110 m x 3 m nach 
Osten festgesetzt, da dort bisher freie Strecke besteht. Städtebauliches Anlegen gegenüber 
dem Bestand ist es, dass das Ortsschild an die Ostseite der neuen Feuerwehr gerückt wird, 
damit wegen der besonderen Straßensituation im Umfeld der Feuerwehr zukünftig langsa-
mer gefahren, und Verkehrssicherheit mehr im Vordergrund steht.  
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5.  Stellplätze 

Auf dem Grundstück werden insgesamt etwa 50 großzügig bemessene Stellplätze festge-
setzt, die in 2 Teilbereiche gegliedert sind. 2 Stellplätze sind behindertengerecht geplant. 
Eine wasserdurchlässige Befestigung ist festgesetzt. 

 

6.  Gesamtversiegelung 

Für zusätzliche Flächen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO wie Garagen, Stellplätze und ihre Zu-
fahrten einschließlich Nebenanlagen wird eine Überschreitung  gem. § 19 Abs. 4 BauNVO 
mit N 3.500 m2 festgesetzt. Diese erhebliche Überschreitung gegenüber den üblichen 50 % 
der Hauptgrundfläche kommt durch die Übungsflächen der Feuerwehr, die geforderte pri-
vate Umfahrt und die zahlreichen Stellplätze zustande, was aber aufgrund der Lage im 
ländlichen Raum unvermeidbar zum Funktionieren der Nutzungen ist. Die zulässige Ge-
samtversiegelung beträgt damit GR 1.600 m2 + 3.500 m2, insgesamt also 5.100 m2. Es 
ergibt sich damit eine GRZ N von 5.100 m2 : 7.010 m2 = 0,73. Dies liegt noch knapp unter 
der Kappungsgrenze des § 19 Abs. 4 BauNVO mit 0,80. Umso wichtiger sind daher aus-
kömmliche Eingrünungsflächen für großkronige Bäume und Laubgehölze. 

 

2.7 Gestaltung 

Bei der Gestaltung des neuen Feuerwehrgebäudes kommt der Hochbauplanung die gestal-
terische Verantwortung zu. Die Hochbauplanung sieht hier ein relativ niedriges Gebäude 
mit unterschiedlich geneigten Dächern vor, das ab Oberkante Fußboden Wandhöhen von 
lediglich 5,50 m aufweist, Firsthöhen von ca. 8,50 m. Dadurch  wird sich das Gebäude be-
sonders gut in das Orts- und Landschaftsbild einfügen.  

Darüber hinaus ist wegen der exponierten Außenbereichslage die ortsbildwirksame Eingrü-
nung mit großkronigen heimischen Laubbäumen und Sträuchern zwingend, wobei schema-
tische Bepflanzungen vermieden werden.  

 

2.8  Einfügung in das Gelände 

Die Höhen der Erschließungsstraße (= GV-Straße) liegen bei etwa 408,85 m üNN (= Zu- 
und Ausfahrt im Westen), und  407,85 m üNN im Norden. Unschöne Absätze und Stütz-
mauern sind zu vermeiden zugunsten flacher Böschungen und weicher Geländeverände-
rungen. Aufschüttungen und Abgrabungen sind zulässig bis zu 0,50 m. Böschungen dürfen 
ein Steigungsverhältnis von 1 zu 3 (Höhe zu Breite) nicht überschreiten. 

Zum Bau des Feuerwehrhauses und der Freiflächen muss das Gelände nur geringfü-
gig verändert werden. Die Böschung entlang der Erschließungsstraßen wird erhal-
ten. Das Gelände wird entsprechend der im Lageplan dargestellten Höheneinstel-
lung des Gebäudes mit 409,13 m angeglichen. 
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3. Stellplätze 
Betreffend Stellplätze ist die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze (GaStellV) vom 30. November 1993 (GaStellV 
1993; GVBl S. 433, BayRS 2132-1-I) anzuwenden. Die erforderliche Zahl der Stellplätze 
bemisst sich nach der Anlage zur Garagen und Stellplatzverordnung. Garagen sind nur 
innerhalb der festgelegten Bauflächen zulässig, Stellplätze, Nebenanlagen und Feuerwehr-
übungsflächen auch innerhalb der dafür festgesetzten Flächen. Wegen der besonderen 
Zweckbestimmung werden keine weiteren Einschränkungen getroffen. In der Satzung ist 
festgesetzt, dass die Stellplatzflächen in wasserdurchlässiger Ausführung herzustellen sind, 
z.B. Pflaster versickerungsfähig, auch als Übergang zu den Eingrünungsflächen an den 
Rändern. Auf dem Baugrundstück sind lt. B-Plan bzw. Hochbauplanung bis zu 50 Stellplät-
ze eingeplant. Darüber hinaus wären im Bereich der Fläche für Leistungsprüfungen zusätz-
liche temporäre Stellplätze möglich. 

 

4.   Immissionsschutz  
4.1   Lärmimmissionen (Verkehrslärm) 
Das Planungsgebiet liegt im Einflussbereich zweier überörtlicher Straßen, der Kreis-
straße ND 10 im Westen und der Bundesstraße B 300 im Norden, die im Norden an-
grenzende Gemeindeverbindungsstraße spielt im Vergleich zu den genannten Straßen 
infolge geringerer Auslastung in puncto Immissionen dagegen nur eine untergeordnete 
Rolle. Maßgeblich für die Immissionssituation im Planungsgebiet ist die Bundesstraße. 
Gemäß Verkehrsmengenkarte wurden im betroffenen Abschnitt 1380 der B300 im Jahr 
2015 insgesamt 13.795 Kfz/24 h gezählt, darunter waren 1.849 Schwerlast-Fahrzeuge. 

    

Verkehrsmengenkarte 2015, SBA Ingolstadt  Lärmbelastung entlang der B 300 (Quelle: 

                                                                                             www.lfu.bayern.de) 

Nach den Erkenntnissen der 4. Flächennutzungsplanänderung ergeben sich im Westen und 
Norden des Änderungsbereichs Werte zwischen 60 und 65 db(A), während im Südosten 
des Planungsgebiets von Werten zwischen 55 und 60 dB(A) auszugehen ist. 

Die bestehende bzw. zu erwartende verkehrsbedingte Vorbelastung betreffend Schall- und 
Schadstoffimmissionen ist bei der Nutzung des geplanten Sondergebiets, z.B. durch ausrei-
chenden baulichen Schallschutz im Hochbau, zu berücksichtigen. Festzuhalten gilt lt. Gut-
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achten, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 am ausgewählten Standort unterschrit-
ten sind. Auch im übrigen Bereich südlich der Parkplätze sollten die Orientierungswerte der 
DIN 18005 aber mindestens die Grenzwerte der 16. BImSchV aufgrund der Abschirmung 
durch das Gebäude eingehalten sein. 

 

4.2 Gewerbelärm 

Zu beachten ist, dass im geplanten Sondergebiet Wohnungen – mit Ausnahme eines Ob-
dachlosen Containers - nicht zulässig sind. Lärmschutzwände oder –wälle scheiden aus 
wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen aus. Im Rahmen dieser Bebauungsplanauf-
stellung wurde im zweistufigen Aufstellungsverfahren ermittelt, inwiefern sich aus den Ori-
entierungswerten gem. DIN 18005-1, Beiblatt 1 bzw. den Grenzwerten gem. 16. BIm-
SchV-Verkehrslärmschutzverordnung für die im Bebauungsplanbereich geplanten Nut-
zungen immissionsschutzrechtliche Anforderungen ergeben. Letztere sind in den textli-
chen Festsetzungen, Ziff. D.14, aufgenommen als Ergebnis der zwischenzeitlich vorliegen-
den schalltechnischen Untersuchung.  

Die nächstgelegenen Wohnhäuser nördlich der B 300 liegen ca. 100 m vom geplanten 
Feuerwehrgebäude entfernt. Für Notfalleinsätze mit Alarmierung durch Sirene und Ein-
satzfahrten der Feuerwehr mit Martinshorn gilt nach Nr. 7.1 TA Lärm (Ausnahmerege-
lung für Notsituationen) eine Ausnahmeregelung. Demnach dürfen die Immissions-
richtwerte nach Nr. 6 TA Lärm überschritten werden, soweit es zur Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 
Diese Regelung ist für die Notfalleinsätze der Feuerwehr anwendbar, weil diese von 
übergeordnetem öffentlichem Interesse sind. 
Die Außenbauteile von schutzbedürftigen Nutzungen wie Büros etc. sind nach der DIN 
4109 in der aktuellen Fassung zu dimensionieren. 

Die Immissionsrichtwerte und Spitzenpegel zur Tag- und Nachtzeit der TA Lärm sind am 
ausgewählten Standort unterschritten. 

Voraussetzung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte und des Spitzenpegelkriteriums ist 
die Orientierung der Fenster von schützenswerten Räumen ausschließlich Richtung Süden. 

Auch im übrigen Bereich südliche der Parkplätze sollten die Immissionswerte und das Spit-
zenpegelkriterium bei Orientierung der Fenster von schützenswerten Räumen ausschließ-
lich Richtung Süden eingehalten sein. 
Zusammenfassend lässt sich somit die Aussage treffen, dass auf der Basis der vorliegen-
den Planungsgrundlagen keine immissionsschutzfachlichen Belange dem Vorhaben entge-
genstehen, sofern die Fenster von schützenswerten Räumen des IO 11 (Obdachlosen Con-
tainer) ausschließlich Richtung Süden orientiert werden.  

Die schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet 
Feuerwehrhaus und Fläche für den Gemeinbedarf“, Auftrags.-Nr. 8228.1 / 2023 – JB, vom 
23.01.2023 des Ingenieurbüros Kottermair, GmbH, Altomünster, liegt vor und kann in der 
VG /Gemeinde eingesehen werden! 
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4.3  Landwirtwirtschaftliche Immissionen 

Die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen darf durch diese Bauleitplanung 
nicht beeinträchtigt werden. Ortsübliche landwirtschaftliche Emissionen sind zu dulden und 
die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe darf nicht eingeschränkt werden. 

 
5.   Natur und Landschaft, Geländetopographie 

Das neue Feuerwehrgebäude einschließlich Stellplätze und Feuerwehrübungsflächen wird 
ortsbildwirksam an den Rändern mit heimischen Bäumen und Sträuchern in Form von 
Baumgruppen eingegrünt.  

Die privaten Stellplätze sind versickerungsfähig anzulegen. Das unverschmutzte Oberflä-
chenwasser muss, soweit vom Untergrund her möglich, versickert werden. Mit dieser 
Randgestaltung ergibt sich ein besserer Übergang zur jeweiligen Eingrünungsfläche. 

Aufgrund der vorgefundenen Topographie und der Vorgaben zur höhenmäßigen Einord-
nung der Gebäude- und Verkehrsflächen können die erforderlichen Erdbewegungen mini-
miert werden. Durch die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen wird zudem sicher-
gestellt, dass die geplanten baulichen Anlagen in das Landschaftsbild eingebunden wer-
den.  

Wichtig ist hier die Gestaltung der Grün- und Versickerungsflächen mit großkronigen heimi-
schen Laubbäumen, insbesondere im Hinblick auf das Ortsbild. Nach Südosten hin wird auf 
die Pflanzung großkroniger Gehölze verzichtet, dies geschieht mit Blick auf die angrenzen-
de Feldflur und deren potenziellen Bedeutung als Lebensraum von Offenlandbrütern. Die 
sog. Kulissenwirkung der geplanten Gehölze auf die betroffenen Vogelarten soll diejenige, 
die der bislang im Süden des Geltungsbereichs stockende Nadelholzriegel besitzt, nicht 
übertreffen.  

Ein- und Durchgrünungsflächen sollen die anfallenden Straßen- und Stellplatzflächenwäs-
ser breitflächig aufnehmen, versickern oder/ und verdunsten.  

Bei den Pflanzungen sind grundsätzlich standortheimische Pflanzen zu bevorzugen sowie 
die Eignung für besondere Standortverhältnisse (z.B. Nähe zu Verkehrsflächen oder Ge-
bäuden, angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen). Da der wesentliche Teil der Ein- 
und Durchgrünung des Feuerwehrstandortes über das private Grün erfolgt, wird auch hier-
für die Mindestanzahl der zu pflanzenden Bäume sowie die Pflanzenauswahl festgelegt. 

Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Ausbildung der Ränder des neuen Standortes zu 
richten. Die Satzung sieht hierfür die abschnittweise Pflanzung von Sträuchern mit einge-
streuten Bäumen vor. 

Die am Ost- und Südrand des Geltungsbereichs vorgesehenen Maßnahmen leisten dabei 
einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung und Minderung des Eingriffs in Natur und 
Landschaft. Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ können 
die hierzu festgesetzten Maßnahmen ebenso wie die Festsetzungen zur Versickerung von 
Oberflächenwasser (versickerungsfähige Befestigung von Stellplätzen, Versickerungsmul-
den), zur tierfreundlichen Außenbeleuchtung und zur Begrünung von Flachdächern beim 
sog. Planungsfaktor berücksichtigt werden. Dadurch kann der anhand der betroffenen Bio-
top- und Nutzungstypen zunächst ermittelte Ausgleichsbedarf auf insgesamt 13.759 Wert-
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punkte reduziert werden. Hiervon entfallen 546 Wertpunkte auf den geplanten öffentlichen 
Geh- und Radweg.  

Der erforderliche Ausgleichsbedarf für den mit der Bebauung verbundenen Eingriff in Na-
turhaushalt und Landschaftsbild wird wie folgt erbracht 

Die auf Fl.Nr. 532/2, Gmkg. Wangen durchzuführenden Maßnahmen führen zu einer Auf-
wertung der Fläche um 12.963 Wertpunkte. Damit ist ein Großteil des nach aktuellem Ein-
griffsleitfaden berechneten Ausgleichbedarfs (13.759 Wp.) abzugelten. Die darüber hinaus 
benötigten 796  Wertpunkte sind durch eine entsprechende Abbuchung von der gemeindli-
chen Ökokontofläche nordwestlich Gröbern, Fl.Nr. 574, Gmkg. Wangen abzugelten.  Bei 
dem dort erzielten Aufwertungsfaktor von 8,79 Wp/m² ist dafür eine Fläche von 91 m² erfor-
derlich.   

Die Eingrünungsmaßnahmen werden in der Pflanzperiode nach Beginn der Bauarbeiten 
der Feuerwehr ausgeführt. Im Übrigen wird hier auf den Teil 2 Begründung/ „Umweltbe-
richt“ verwiesen. 

 

6. Denkmalschutz 

Im Umfeld des Grundstückes sind keine Baudenkmäler und keine Bodendenkmäler vorhan-
den. Im Planungsgebiet sind keine Bau- und Bodendenkmale bekannt. 

Die kath. Pfarrkirche St. Mariä Reinigung und  St. Wendelin und das  gegenüber der Kirche 
befindliche Pfarrhaus liegen als nächste Baudenkmäler gut 500 m nordwestlich des Gel-
tungsbereichs. Aufgrund der Entfernung und Topographie sind von einer im Geltungsbereich 
erfolgenden Bebauung keine besonderen Beeinträchtigungen für die Baudenkmäler zu er-
warten. Für deren Wirkung sind vielmehr die Baulichkeiten im Umfeld der Denkmäler be-
deutsam. 

Vorsorglich wird aber darauf hingewiesen, dass trotzdem bei Bodeneingriffen im Planungs-
gebiet damit gerechnet werden muss, dass man auf Bodendenkmäler stößt.  

Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grundstücke sowie Unter-
nehmer und Leiter der Arbeiten) ist durch diesen Bebauungsplan auf die gesetzlichen Vor-
schriften zum Auffinden von Bodendenkmälern nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes 
hingewiesen:  

Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, 
Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, 
d.h. ohne schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege (Klosterberg 6, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271/81570, Fax 
08271/815750) mitgeteilt werden.  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstückes, 
auf dem Bodendenkmäler gefunden werden, können verpflichtet werden, die notwendigen 
Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klärung der 
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Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenk-
mäler zu dulden. 

 

©	  Auszug	  Luftbild,	  Bayerische	  Vermessungsverwaltung,	  Auszug	  aus	  dem	  Denkmal	  viewer	  

Diese Denkmäler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. 
Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landes-
amts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt bereits 
berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß be-
schränken.  

Bodendenkmäler: 
DschG Art. 8.1: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind 
auch der Eigentümer oder der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnis-
ses teil, so wird er an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

DschG Art. 8.2: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo-
che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

 

7.   Sonstiges 

7.1 Baugrund / -gutachten 

Für das Baugrundstück liegt eine Baugrunduntersuchung des Geotechnischen Büros 
CRYSTAL GEOTECHNIK, UTTING,  vom 09. März 2022 vor.  
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Auszug aus dem Gutachten: 

Geologischer Überblick (Kapitel 4.1) 

Das Untersuchungsgebiet in Waidhofen befindet sich unmittelbar südlich der B300 sowie 
etwa 500 m südöstlich der Paar. Gemäß den uns vorliegenden Kartenwerken und Informa-
tionen (Arbeitsunterlagen [U2] und [U3]) ist das Untersuchungsgebiet oberflächennah durch 
Flussschotter und Flusssande der Rißeiszeit geprägt. Im Tieferen werden diese Böden 
durch die Sedimente der Oberen Süßwassermolasse, welche überwiegend als Fein- bis 
Mittelsande vorliegen unterlagert. Die Tertiären Sedimente wurden bei den ausgeführten 
Bohrtiefen von max. 5,10 m unter GOK jedoch nicht erreicht, sind nach [U3] aber in etwa ab 
5 – 6 m unter GOK im Untersuchungsgebiet zu erwarten. 

Durch das Untersuchungsgebiet erstreckt sich eine „Schneise“ von etwa 30 – 40 m Breite, 
die von jüngeren Talfüllungen (Lehm oder Sand, z. T. kiesig) geprägt ist. Diese liegt nach 
den geologischen Karten in etwa östlich der Flur-Nr. 234/5, Gemarkung Waidhofen, und 
verläuft parallel zu dieser in nordnordwestliche Richtung. Die Talfüllungen liegen somit in 
einem Teilbereich des geplanten Bauwerks. Im  Rahmen der ausgeführten Baugrunder-
kundung wurden Talfüllungen (± kiesige, stärker schluffige Sande) im Bereich der Kleinboh-
rungen SDB 1, SDB 2 und SDB 3 erkundet. 

Aufgrund der vorliegenden Bodenaufschlüsse und der allgemeinen Kenntnisse lässt sich 
der Untergrund im Untersuchungsgebiet bis in den erkundeten Tiefenbereich somit wie folgt 
beschreiben. 

Grundwasserverhältnisse und „wassersensibler Bereich“ (Kapitel 4.3) 

Im Rahmen der Erkundungsarbeiten Anfang Februar 2022 wurde Grundwasser in einer 
Tiefe von 3,8 m bis 4,3 m unter Geländeoberkante (404,7 mNHN bis 404,2 mNHN) einge-
messen. Im Mittel lag der Grundwasserspiegel bei ca. 404,5 mNHN. Der Grundwasser-
spiegel wurde lediglich in dem tieferreichenden Aufschluss SDB 3 sowie in den Rammson-
dierungen festgestellt. 

Gemäß dem Informationsdienst überschwemmungsgefährdeter Gebiete (vgl. [U4]) ist das 
Untersuchungsgebiet weder als Überschwemmungsgebiet noch als ein „wassersensibler 
Bereich“ markiert. 

Für das geplante, nicht unterkellerte Bauwerk ist daher im Zuge der Bauausführung nicht 
mit einer Einbindung unter den geschlossenen Grundwasserspiegel zu rechnen. Nähere 
Informationen zu Grundwasserspiegelschwankungen und Grundwasserhöchstständen im 
unmittelbaren Untersuchungsgebiet liegen uns nicht vor. 

„Beurteilung der Versickerungsmöglichkeiten (Kapitel 7.2)  

Eine Versickerung von Oberflächenwasser in die Flusssande / -kiese ist daher gut mög-
lich. Da die sickerfähigen Böden zumeist bereits sehr oberflächennah anstehen, ist die 
Ausbildung von Versickerungsmulden, wie derzeit geplant, möglich. Ebenfalls günstig zu 
bewerten ist die Grundwassersituation. Der geschlossene Grundwasserspiegel wurde bei 
3,8 - 4,3 m unter Geländeoberkante erkundet. Entsprechend den Angaben des Arbeits-
blatts DWA-A 138 ist zu beachten, dass der Sickerraum zum Grundwasserspiegel (mittle-
res, höchstes Grundwasser) mindestens 1 m betragen sollte.  
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7.2 Grundwasser und Oberflächengewässer 
Das Informationssystem des Landesumweltamts stuft das Planungsgebiet nicht als „was-
sersensiblen Bereich“ ein, bei dessen Bebauung Probleme zu erwarten wären. Die im 
Umgriff des Planungsgebiets anstehenden Böden besitzen gemäß LEK eine mittlere 
Grundwasserschutzfunktion und eine hohe Bedeutung für die Grundwasserneubildung. 
Oberflächengewässer werden für das Baugebiet selbst nicht überplant. Das nächstgele-
gene Trinkwasserschutzgebiet liegt gut 350 m südlich im Zustrom des Planungsge-
biets. Angesichts dessen wird das Gebiet von der vorbereiteten Bebauung bzw. Nutzung 
nicht tangiert. Der Gemeinde Waidhofen liegen auch keine gesicherten Erkenntnisse über 
den Grundwasserstand vor.  
Die Erkundigung des Baugrundes obliegt dem jeweiligen Bauherrn und Architekten, der 
sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Schichtwasser sichern muss. 

Die Versickerungsfähigkeit ist mit Einschränkungen möglich, wobei im Rahmen dieses Be-
bauungsplan-Aufstellungsverfahrens bzw. bei Erstellung der Baueingabeplanung noch ein 
Bodengutachten erstellt wird.  

 

7.3 Ver- und Entsorgung der Grundstücke 

7.3.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung der Gemeinde Waidhofen erfolgt durch den Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Paartalgruppe. Wasserschutzgebiete sind von der Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Sondergebiet Feuerwehrhaus und Fläche für Gemeinbedarf“ nicht be-
rührt. 

7.3.2 Abwasserbeseitigung 

Schmutz-/Mischwasserbehandlung 

Die Gemeinde Waidhofen wird überwiegend im Mischsystem entwässert. Das anfallende 
Abwasser des Baugrundstückes (Feuerwehrhaus und Fläche für Gemeinbedarf) kann, auf 
Grund des geringen Abwasseranfalls, grundsätzlich zur Kläranlage Waidhofen abgeleitet 
werden. 

Die vollbiologische Kläranlage (Ausbaugröße 2.100 EW; derzeit 1.895 Einwohner ange-
schlossen + Baugebiet „Schlagäcker“ ca. 100 EW = 1.995 EW) entspricht dem Stand der 
Technik und ist derzeit noch aufnahmefähig. 

Ein leistungsfähiger Vorfluter ist vorhanden (Paar, Gewässer II. Ordnung).  

Das geplante Baugebiet/Bauvorhaben wurde bei der Generalentwässerungsplanung des 
Ing.-Büro P&P vom 30.04.1997 berücksichtigt.  

Das Bauvorhaben ist an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.  

Ein Entwässerungskonzept für die Feuerwehr wird im Zuge der Bauantragsunterlagen er-
arbeitet. Hierzu ist ein Abwasserkanal vom Gebäude in Richtung Westen / Norden geplant. 
 
7.3.3 Regenwasserbehandlung 

Eine Versiegelung der Geländeoberflächen ist soweit möglich zu vermeiden. Es gilt das 
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Versickerungsgebot, sofern der Untergrund entsprechende Durchlässigkeiten aufweist und 
ein ausreichender Grundwasserflurabstand gegeben ist. 

Das von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser 
ist grundsätzlich auf dem Baugrundstück breitflächig zu versickern. Einer linienförmigen 
(Rigolen) oder punktförmigen (Sickerschacht) kann nur dann zugestimmt werden, wenn der 
Nachweis geführt wird, dass eine flächige Versickerung nicht möglich ist und ein ausrei-
chender Grundwasserflurabstand gegeben ist. 

Das Niederschlagswasser von den Fahr- und Park-/Stellflächen ist unter Beachtung des 
DWA-Merkblattes M 153 möglichst über belebte Bodenzonen (z.B. Muldenversickerung) 
breitflächig zu versickern. 

Pflaster mit offenen Fugen oder splittgefüllten Fugen ist auf Grund fehlender Reinigungs-
leistung des Fugenmaterials grundsätzlich nicht zustimmungsfähig. Grundsätzlich sind alle 
Versickerungsanlagen nach dem Regelwerk der DWA, Merkblatt 153 (Stand August 2007) 
und Arbeitsblatt A 138 (Stand April 2005) zu bemessen. Des Weiteren sind gegebenenfalls 
noch die DWA-Arbeitsblätter A 117, A 118 und A 166 zu berücksichtigen. 

Auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) bzw. die Änderung zum 
01.10.2008 und die entsprechenden aktualisierten Technischen Regeln (TRENGW und 
TRENOG) dazu, wird hingewiesen. 

Eine Versickerung von Regenwasser über belastete Bodenflächen darf nicht erfolgen. Soll-
te eine Versickerung nicht möglich sein, so ist dies durch entsprechende Nachweise zu 
belegen. Eine Nutzung des anfallenden Regenwassers als Grauwasser ist möglich. 

Das unverschmutzte Niederschlagswasser wird soweit wie möglich versickert, ansonsten 
gepuffert und dosiert abgeleitet werden in die im Plan dargestellten breitflächigen Versicke-
rungsmulden  in den Eingrünungsflächen des Baugrundstückes. Hier kann eine breitflächi-
ge Versickerung erfolgen, sofern dies von den Untergrundverhältnissen möglich ist. Auf die 
Erkenntnisse des vorliegenden Bodengutachtens wird hingewiesen. Diese sind bei Erstel-
lung des Oberflächenwasserkonzeptes im Detail noch zu berücksichtigen.  

Die max. Höheneinstellung des geplanten Feuerwehrgebäudes ist mit 409,13 m üNN fest-
gelegt, so dass die Gebäudlichkeiten über dem angrenzenden Gelände liegen, und das 
Oberflächenwasser an den Rändern insbesondere an der Nord- und Südseite abgeleitet, 
gepuffert und versickert werden kann auf der dafür festgelegten Fläche.  

Auf die Möglichkeit zur Nutzung des Niederschlagswassers und die damit verbundene An-
zeigepflicht gemäß § 13 Abs. 3 Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV 20001) wird aus-
drücklich hingewiesen. 

 

Allgemeine fachliche Hinweise zur Oberflächenwasserversickerung: 

Grundsätzlich ist die Versickerungsmöglichkeit bei jedem Einzelvorhaben zu prüfen. Amtli-
che Beobachtungen von Grundwasserständen liegen nicht vor; sie sind deshalb eigenver-
antwortlich von den Bauherren zu erkunden. Es wird daher dringend empfohlen, Sickerver-
suche durchzuführen, um zu erkunden, ob das von den Dachflächen und den sonstigen 
versiegelten Flächen anfallende unverschmutzte Wasser versickert werden kann.  

Auf die Möglichkeit der Niederschlagswassernutzung zur Gartenbewässerung, Toiletten-
spülung, usw. wird hingewiesen.  
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Wasserwirtschaftliches Ziel ist die naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers. 
Daher sollten so wenig Flächen wie möglich versiegelt werden. Dazu sind Festsetzungen 
zur Bodenver- bzw. Bodenentsiegelung in den Bebauungsplan aufgenommen worden. Auf 
Straßen anfallendes Wasser soll möglichst breitflächig an den Rändern (Schotterrasen) 
versickert werden. 

Es soll angestrebt werden, dass Niederschlagswasser von befestigten Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen möglichst dezentral entsorgt und vorzugsweise versickert wird (Zitat aus B I 
Nr. 3.2.3.2 LEP). 

Daher sollte unverschmutztes Niederschlagswasser nach Möglichkeit vor Ort versickert 
werden. Priorität hat dabei nach § 3 Abs. 1 NWFreiV eine flächenhafte Versickerung über 
eine geeignete, bewachsene Oberbodenschicht. Erst wenn dies nicht möglich ist, kann eine 
Versickerung nach Vorreinigung über Versickerungsanlagen erfolgen (§ 3 Abs. 2 
NWFreiV). 

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung –NWFreiV- mit den dazugehörigen tech-
nischen Regeln –TRENGW- in Verbindung mit dem DWA Arbeitsblatt A 138 ist zu beach-
ten.  

Grund-/ Schichtwasserableitung 

Hausdränagen dürfen nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. 

 

7.3.4 Stromversorgung 

Die Stromversorgung  wird von den Bayernwerke AG durchgeführt. Zuständig ist die 
Regionaldirektion Pfaffenhofen, Draht 7, 85276  Pfaffenhofen/I lm.  

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erfor-
derlich. Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Be-
gleitstreifen  oder Grünstreifen ohne Baumbestand möglich. 

Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und 5n: 

Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen  sind die Verlegezonen mit endgülti-
gen Höhenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen 
Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger (Gemeinde)  ab-
zustecken. 

Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist der Bayernwerk Netz GmbH ein ange-
messenes Zeitfenster zur Verfügung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen 
und Beeinträchtigungen  durchgeführt werden können. 

Bei der Bayernwerk Netz GmbH dürfen für Kabelhausanschlüsse nur marktübliche Einfüh-
rungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. 
Prüfnachweise  sind vorzulegen. 

Ob eine neue Transformatorenstation im Planungsbereich sowie das Verlegen zusätzli-
cher Kabel erforderlich werden, soll im Verfahren abgeklärt werden. 

 
7.3.5 Wertstoffe/Müll 
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Die Abfallentsorgung des Bio- und Restmülls ist durch die Müllabfuhr des Landkreises 
Neuburg-Schrobenhausen sichergestellt. Für die Erfassung von Abfällen zur Verwertung 
steht ein Wertstoffhof zur Verfügung. 

Aus abfallrechtlicher Sicht ist das Grundstück für Gemeinbedarf so zu planen, dass die Ab-
fallbeseitigung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Dies bedeutet, dass je nach 
Straßenart und Wendesituationen Mindestanforderungen berücksichtigt werden. 

 
7.3.6 Ökologische Bauleitplanung und erneuerbare Energien 

Den Belangen des Klimaschutzes wird durch die Möglichkeit von Solar- und Fotovoltaikan-
lagen, die auf den geneigten Dachflächen möglich sind, Rechnung getragen. Die Förde-
rung regenerativer Energiequellen und der Energieeffizienzsteigerung ist durch die Mög-
lichkeit der Südorientierung der Gebäude bezüglich Nutzung solarer Energie und Vermei-
dung von Verschattung gegeben. 

-‐ Gebäude- und energieeinsparende Maßnahmen durch eine lagemäßig effektive Aus-
richtung des Gebäudes, Kompaktheit des Gebäudes, solare Ausrichtung, Vermeidung 
von Verschattung; 

-‐ Erhalt schutzwürdiger Böden, Vernetzung von Grünräumen und Eingrünungsflächen; 

-‐ Begrenzung der Bodenversiegelung;  

-‐ Integration von Versickerungs- und Rückhalteanlagen in den städtebaulichen Entwurf; 

-‐ Förderung von solarenergetischer Nutzung von Dachflächen. 

-‐  
7.3.7 Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung wird nach den einschlägigen Planungsrichtlinien sichergestellt. 

 

7.3.8 Trinkwasserschutzgebiete 

Trinkwasserschutzgebiete werden durch diesen Bebauungsplan nicht berührt. 

 
7.3.9 Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten 

Im Umgriff des Planungsbereiches sind nach derzeitiger Aktenlage der Gemeinde und nach 
den Informationen aus dem Altlasten-, Bodenschutz- und Deponieinformationssystem 
(ABuDIS) keine Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen bzw. schädliche Bodenverän-
derungen bekannt.  

Es ist dennoch nicht auszuschließen, dass im Zuge von Baumaßnahmen in den betroffe-
nen Bereichen Altlastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche Bodenverunreinigungen 
aufgedeckt werden. Sollte sich dies bestätigen, sind das Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt umgehend zu informieren. Für 
die weitere Vorgehensweise sind dann die folgenden Punkte zu beachten: 
Die erforderlichen Maßnahmen sind durch einen fach- und sachkundigen Sachverständigen 
(Bereich Bodenschutz) in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt festzule-
gen. Des Weiteren sind im Anschluss die notwendigen Untersuchungen durchzuführen, die 
fachgerechte Ausführung zu überwachen sowie die gewerteten Ergebnisse in einem Be-
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richt zusammenzufassen, der dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und dem Was-
serwirtschaftsamt Ingolstadt zeitnah und unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen ist. Konta-
miniertes Aushubmaterial ist in dichten Containern oder auf befestigter Fläche mit vorhan-
dener Schmutzwasserableitung zwischenzulagern, zu untersuchen und nach Vorliegen der 
Untersuchungsergebnisse ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Eine Versickerung des Niederschlagswassers über belastete Auffüllungen ist nicht zulässig. 
Kontaminierte Auffüllungen im Bereich von evtl. geplanten Versickerungsanlagen sind ent-
sprechend den Sickerwegen vollständig auszutauschen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Die Z0-Werte der LAGA – Boden sind dabei einzuhalten. Dies ist durch Sohl- und Flanken-
beprobungen zu belegen. Der Parameterumfang ist mit dem Wasserwirtschaftsamt In-
golstadt im Vorfeld abzustimmen. 

Als Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Material (z.B. Erdaushub, Sand, Kies usw.) 
verwendet werden. Falls der Einbau von Recycling-Bauschutt aus aufbereitetem Bauschutt 
und Straßenaufbruch in technischen Bauwerken für den Erd-, Straßen- und Wegebau ge-
plant ist, sind die Vorgaben des Leitfadens „Anforderungen an die Verwendung von Bau-
schutt in technischen Bauwerken“ vom 15. Juni 2005 zwingend zu beachten. 

 

7.3.10 Telekommunikationsleitungen / Telekom 

Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs im und 
außerhalb des Gebietes wird durch die Telekom geprüft. Damit eine koordinierte Erschlie-
ßung des Gebietes erfolgen kann, werden die Einzelmaßnahmen im Rahmen von Sparten-
gesprächen miteinander abgestimmt. Die Verlegung von Telekommunikationslinien erfolgt 
aus Gründen des Ortsbildes unterirdisch; dies gilt auch für alle anderen Leitungsführungen. 
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8. Flächenbilanz 

Gesamtfläche im Geltungsbereich (mit Sichtdreiecken)    10.360m2 
Gemeinbedarfsfläche / Sondergebiet  Feuerwehr, Verwaltung   6.996 m2 

davon  Gebäude + Erweiterung  1.165 m2 

private Verkehrsflächen  2.442 m2 
private Eingrünungsflächen  2.548 m2 
Stellplatzflächen       645 m2 

Versiegelte Terrassenflächen    230 m2 

Öffentliche Grünfläche / Verkehrsgrün      1.475 m2 

Öffentliche Verkehrsfläche: Straße       1.555 m2 

Öffentliche Verkehrsfläche: Geh- und Radweg       300 m2 

 

 
Hinweis: Alle Flächen überschlägig und unverbindlich! 
 

9. Erschließungskosten 

Durch diesen Bebauungsplan entstehen voraussichtlich Erschließungskosten für die Her-
stellung bzw. die Änderung der zwei Zufahrten von der Hauptstraße her auf das neue Feu-
erwehrgrundstück (Zufahrten und Veränderungen im Anschlussbereich, Verkehrszeichen 
etc.). Ebenso entstehen Kosten für die Anlage des Geh- und Radweges nach dem ge-
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meindlichen Radwegekonzept, und für die Herstellung der grünordnerischen Maßnahmen 
einschließlich der Ausgleichsflächen. 

Für die Erschließungsanlagen werden die gesetzlichen Regelungen des BauGB angewandt 
und nach den einschlägigen Satzungen die Beiträge erhoben. 

 

10. Anregungen aus dem Bauleitplanverfahren 

10.1 Deutsche Telekom AG, E-Mail vom 26.07.2022 

„Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische 
Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer 
koordinierten Erschließung möglich ist. Wir beantragen daher Folgendes sicherzustellen: 

• dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
möglich ist, 

• dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionie-
rung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnah-
men für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

• Wir bitten dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen Bauab-
laufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der Telekom abzu-
stimmen hat, damit Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von 
Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für unsere Baumaßnahme 
wird eine Vorlaufzeit von 6 Monaten benötigt. 

• In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen 
und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - 
siehe hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baum-
pflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien 
nicht behindert werden.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teil 2   Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB)  (gesonderter Teil)  
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Anlage 1: Bauentwurf Ingenieurbüro Bestler, Augsburg, vom Dezember 2022 

 

 

 


